
 Ortsgemeinde Kleinarl  
Bezirk St. Johann im Pongau  
DVR 0661775 

 
 
 

5603 Kleinarl, am 02.08.2011 

 
 
Zahl: 45/2011-101 
 

 

Ortspolizeiliche Verordnung 
 
 

Die Gemeindevertretung der Ortsgemeinde Kleinarl hat mit Beschluss vom 
27.7.2011 gemäß Art. 118 Abs. 6 B-VG und § 79 Abs. 4 Salzburger 
Gemeindeordnung 1994, LGBl.Nr. 107/1994 i.d.g.F., zum Schutz vor störendem 
Lärm und zur Abwehr unmittelbar zu erwartender oder zur Beseitigung bestehender, 
das örtliche Gemeinschaftsleben von Kleinarl störender Missstände folgende 
Verordnung erlassen: 
 

§ 1 

Rasenmähen 
 

Das Rasenmähen mit lärmverursachenden Arbeits- und Gartengeräten ist von 
Montag bis Samstag in der Zeit von 9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 20.00 Uhr 
erlaubt und an Sonn- und Feiertagen gänzlich verboten. 
 

§ 2 

Strafbestimmungen 
 

Die Nichtbefolgung der Bestimmungen des § 1 wird zur Verwaltungsübertretung 
erklärt und gemäß § 10 Abs. 2 Verwaltungsstrafgesetz 1991 bestraft. 
 

§ 3 

Wirksamkeitsbeginn 
 

Diese Verordnung gilt für das Gemeindegebiet Kleinarl und tritt mit Ablauf der 
zweiwöchigen Kundmachungsfrist in Kraft. Mit diesem Zeitpunkt tritt die Verordnung 
vom 25.7.1983, Zl. 190/1983-101, außer Kraft. 
 
 

Für die Gemeindevertretung: 
Der Bürgermeister 
 
 

Max Aichhorn 
 
 
 
 
 
Verteiler: 
1. Amtstafel von 03.08.2011 bis 17.08.2011 
2. Amt der Sbg. Landesregierung, Abt. 11 – Gemeinden  
3. www.kleinarl.at 
4. Polizeiinspektion 5602 Wagrain 
5. Ablage 

 

http://www.kleinarl.at/

